
3- 25 
 
RS-Handbuch Stand 12/01 
 

Seite 1 von 3 

Bekanntmachung der Grundsätze zur 
Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke 
 
vom 19. März 1980 (BAnz 1980, Nr. 58) 
 
 
 
Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten am 
28. September 1979 den Bund/Länder-Ausschuß für 
Atomkernenergie beauftragt, die Grundsätze zur Entsor-
gungsvorsorge für Kernkraftwerke an ihren Beschluß zur 
Entsorgung der Kernkraftwerke (Bulletin des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 122/S. 1133 
vom 11. Oktober 1979) anzupassen, und sind am 
29. Februar 1980 über die entsprechend angepaßten 
Grundsätze übereingekommen. 
 
Nachstehend gebe ich diese Grundsätze bekannt (An-
lage). 
 
In den Grundsätzen zur Entsorgungsvorsorge für Kern-
kraftwerke ist mit den nachstehenden Begriffen folgendes 
gemeint: 
a) Unter "Betriebsgenehmigung" im Sinne von Ab-

schnitt II 4 der Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge 
für Kernkraftwerke wird jede Genehmigung verstan-
den, derer gemäß § 7 Abs. 1 des Atomgesetzes der-
jenige bedarf, der die betreffende Anlage "betreibt", 
sofern damit die Erzeugung von Spaltprodukten im 
Reaktor verbunden ist. Das kann die 1. Teilbetriebs-
genehmigung, eine weitere Teilbetriebsgenehmigung 
oder auch eine den gesamten Betrieb ohne Ein-
schränkung umfassende Genehmigung sein. 

b) "Realistische" Planung im Sinne von Nummer 1 Satz 1 
des Anhangs I zu den Grundsätzen zur Entsorgungs-
vorsorge für Kernkraftwerke bedeutet: "im Sinne des 
Entsorgungskonzepts belastbare" Planung. 

c) Unter "Vorauswahl" eines Standortes im Sinne der 
Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraft-
werke (Anhang I, Abschnitte 2 Buchstabe a und 3) 
wird ein Kabinettsbeschluß der jeweiligen Landesre-
gierung verstanden, daß ein Genehmigungsverfahren 
für eine Anlage an einem bestimmten Standort durch-
geführt werden kann. 

Der Bund/Länderausschuß für Atomkernenergie ist ferner 
über folgende technische Durchführung von Abschnitt 
II 2.2.2 übereingekommen: 

Der Abschnitt II 2.2.2 erfordert den Nachweis einer 
Planung, die gewährleistet, daß die betreffende Ein-
richtung innerhalb des Sechs-Jahres-Zeitraumes je-
weils bei Bedarf betriebsbereit ist. Die Fortschreibung 
dieses Nachweises muß alle drei Jahre geschehen. 

 
 
Bonn, den 19. März 1980 
RS I 7 - 513202/17 
 
 
Der Bundesminister des Innern 
 
Im Auftrag 
Dr. Berg 
 
 

Anlage 
 

Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kern-
kraftwerke 
 
 
Auf Grund des Beschlusses der Regierungschefs von 
Bund und Ländern vom 28. September 1979 (Anhang II) 
werden mit Wirkung vom 29. Februar 1980 die Grund-
sätze zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke vom 
6. Mai 1977 wie folgt neu gefaßt: 
 
Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kern-
kraftwerke 
 
I.  Grundlagen der Entsorgungsvorsorge und 

Zweck der Grundsätze 
 
1. Nach § 9a Abs. 1 AtG hat derjenige, der Kernkraft-

werke errichtet, betreibt, sonst innehat, wesentlich 
verändert, stillegt oder beseitigt, dafür zu sorgen, 
daß anfallende radioaktive Reststoffe (dazu gehören 
insbesondere bestrahlte Brennelemente) 

1.1 den in § 1 Nr. 2 bis 4 AtG bezeichneten Zwecken 
entsprechend schadlos verwertet werden oder, 

1.2 soweit dies nach dem Stand der Wissenschaft und 
Technik nicht möglich, wirtschaftlich nicht vertretbar 
oder mit den in § 1 Nr. 2 bis 4 AtG bezeichneten 
Zwecken unvereinbar ist, als radioaktive Abfälle ge-
ordnet beseitigt werden. 

 
2. Die notwendigen Konkretisierungen sollen schon im 

Rahmen der Genehmigungsverfahren für Kernkraft-
werke in sachdienlicher Weise herbeigeführt werden. 

 
3. Die nachstehenden Grundsätze gelten für bestrahlte 
 Brennelemente und sollen 
3.1 den bundeseinheitlichen Vollzug des § 9a Abs. 1 

AtG im Rahmen der Ermessensausübung nach § 7 
Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Nr. 2 AtG sicherstellen 
und 

3.2 den Antragstellern und Genehmigungsinhabern 
verdeutlichen, welche verfahrensbegleitenden Kon-
kretisierungen notwendig sind. 

 
 
II.  Grundsätze 
 
1. Allgemeines 
1.1 Entsorgung ist die sachgerechte und sichere Ver-

bringung der während der gesamten Betriebszeit der 
Anlage anfallenden bestrahlten Brennelemente in ein 
für diesen Zweck geeignetes Lager mit dem Ziel ih-
rer Verwertung durch Wiederaufarbeitung oder ihrer 
Behandlung zur Endlagerung ohne Wiederaufarbei-
tung und die Behandlung und Beseitigung der hier-
bei erhaltenen radioaktiven Abfälle. 

1.2 Für die Entsorgung eines Kernkraftwerkes ist vom 
Antragsteller und Betreiber rechtzeitig ausreichende 
Vorsorge zu treffen und nachzuweisen. Zeitpunkt 
und Inhalt der Nachweise zur Entsorgungsvorsorge 
ergeben sich aus diesen Grundsätzen. 

 Für die Prototypen fortgeschrittener Reaktorlinien 
(Hochtemperaturreaktoren und Schnellbrutreaktoren) 
werden - soweit auf Grund der andersartigen techni-
schen Voraussetzungen erforderlich - besondere 
Entsorgungsvorsorgeregelungen festgelegt. 

1.3 Entsorgungsvorsorge ist die technische und organi-
satorische Planung und stufenweise Verwirklichung 
der Entsorgungsmaßnahmen. Zur Vorsorge in orga-
nisatorischer Hinsicht gehören auch die terminlichen, 
finanziellen und personellen Aspekte der Entsor-
gungsmaßnahmen. 

1.4 Dem Antragsteller ist bei Erteilung einer Genehmi-
gung, für die ein Nachweis der Entsorgungsvorsorge 
erbracht worden ist, aufzuerlegen, eine erhebliche 
Veränderung des Standes der dem Nachweis 



3- 25 
 
RS-Handbuch Stand 12/01 
 

Seite 2 von 3 

zugrunde liegenden Voraussetzungen unverzüglich 
der Genehmigungsbehörde mitzuteilen. 

 
2. Nachweis der Entsorgungsvorsorge für Vorhaben, 

für die noch keine atomrechtliche Genehmigung er-
teilt ist. 

2.1 Der Antragsteller hat zusätzlich zu den vorgeschrie-
benen Antragsunterlagen für die 1. Teilerrichtungs-
genehmigung Unterlagen über die Entsorgungsvor-
sorge für das geplante Kernkraftwerk vorzulegen. 
Dieser Nachweis muß mindestens Angaben enthal-
ten über 
- Art und Menge der Brennelemente, die während 

der vorgesehenen Betriebszeit anfallen, 
- Zeitpunkt der Entladung der Brennelemente aus 

dem Reaktor, 
-  Beginn, Ort und Art der Lagerung sowie vorhan-

dene Lagerkapazität, Planungen zur Zwischen-
lagerung, 

- welche Maßnahmen und vertraglichen Grundla-
gen hierfür geschaffen sind oder vorbereitet 
werden, 

- Maßnahmen und vertragliche Grundlagen, die 
geschaffen worden sind oder vorbereitet werden, 
um die bestrahlten Brennelemente wiederaufzu-
arbeiten und ihre Abfälle zu beseitigen oder ohne 
vorherige Wiederaufarbeitung zu lagern. 

 Beim Nachweis ausreichender Lagerkapazität muß 
gewährleistet sein, daß die während des Betriebes 
im Reaktordruckbehälter befindliche Kernladung je-
derzeit in dafür zugelassene Lagerbecken im Reak-
torgebäude zusätzlich aufgenommen werden kann. 
Bei Reaktortypen, für die eine Kapazitätsreserve von 
einer Kernladung sicherheitstechnisch nicht notwen-
dig ist, kann von dieser Forderung abgewichen wer-
den. 

 In den Genehmigungsbescheid ist ein Hinweis zur 
Vorlage der Nachweise nach Nummer 2.2 aufzu-
nehmen. In der Begründung ist das Ergebnis der 
Prüfung zur Entsorgungsvorsorge darzulegen. 

2.2 Im Laufe der Errichtung des Kernkraftwerks ist der 
Nachweis der Entsorgungsvorsorge zu detaillieren 
und insbesondere durch Abschluß entsprechender 
Verträge zunehmend zu konkretisieren. Die Geneh-
migungsbehörde bestimmt das Nähere im Zusam-
menhang mit weiteren Teilgenehmigungen. 

2.2.1 Der Nachweis der Entsorgungsvorsorge ist zu 
konkretisieren 
a) durch Anpassung der Vorsorge an die Fort-

schritte bei der Verwirklichung des integrierten 
Entsorgungskonzepts nach Maßgabe des Be-
schlusses der Regierungschefs von Bund und 
Ländern vom 28. September 1979 (Anhang II), 

 oder 
b) durch Vorlage von Verträgen mit ausreichend 

ausgerüsteten Vertragspartnern mit der Ver-
pflichtung 
-  zur endgültigen Übernahme der bestrahlten 

Brennelemente oder 
-  zur Wiederaufarbeitung im Ausland mit der 

Verpflichtung, die erzeugten radioaktiven 
Abfälle, sofern sie in die Bundesrepublik 
Deutschland zurückgeliefert werden sollen, 
erst zu einem Zeitpunkt zurückzuliefern, zu 
dem ihre sichere Behandlung und Beseiti-
gung gesichert ist, oder 

c) durch eine vergleichbare andere Lösung. 
2.2.2 Spätestens vor der 1. Teilbetriebsgenehmigung ist 

der Nachweis zu erbringen, daß ab Inbetriebnahme 
des Kernkraftwerks für einen Betriebszeitraum von 
sechs Jahren im voraus der sichere Verbleib der be-
strahlten Brennelemente durch zugelassene Ein-
richtungen des Betreibers oder durch bindende Ver-
träge sichergestellt ist. Dieser Nachweis ist während 
der Betriebsdauer der Anlage fortzuschreiben. 

2.3 Für die Erteilung der 1. Teilerrichtungsgenehmigung 
gelten bei Abstützung der Vorsorge auf die Verwirk-

lichung des integrierten Entsorgungskonzepts oder 
auf andere Entsorgungstechniken die im Anhang I zu 
diesen Grundsätzen genannten Voraussetzungen. 

 
3. Nachweis der Entsorgungsvorsorge für in der Errich-

tung befindliche Kernkraftwerke 
 Für Kernkraftwerke, für die eine 1. Teilerrichtungs-

genehmigung vorliegt, jedoch noch keine erste Teil-
betriebsgenehmigung erteilt ist, ist der Nachweis 
ausreichender Entsorgungsvorsorge in sinngemäßer 
Anwendung von Nummern 2.1 und 2.2 zu erbringen. 

 Nach dem 1. Januar 1985 wird bei Abstützung der 
Vorsorge auf die Verwirklichung des integrierten 
Entsorgungskonzepts oder auf andere Entsorgungs-
techniken eine 1. Teilbetriebsgenehmigung nur er-
teilt, wenn die Voraussetzungen des Anhangs I Nr. 3 
erfüllt sind; für Kernkraftwerke, für die am 28. Sep-
tember 1979 eine 1. Teilerrichtungsgenehmigung 
vorlag, gilt diese Regelung ab 1. Januar 1986. 

 
4. Nachweis der Entsorgungsvorsorge für in Betrieb 

befindliche Kernkraftwerke 
 Für Kernkraftwerke, für die eine Betriebsgenehmi-

gung bereits erteilt ist, ist der Nachweis ausreichen-
der Entsorgungsvorsorge in sinngemäßer Anwen-
dung von Nummer 2.2.2 zu erbringen. 

 
 
 
Anhang I  
zu den "Grundsätzen zur Entsorgungsvorsorge für 
Kernkraftwerke" 
 
1. Die nach den Grundsätzen erforderliche Vorsorge 

kann durch realistische Planung erbracht werden, 
die sich auf die Fortschritte bei der Verwirklichung 
des integrierten Entsorgungskonzepts oder anderer 
Entsorgungstechniken abstützt. Da sich der Stand 
der Verwirklichung des integrierten Entsorgungs-
konzepts oder anderer Entsorgungstechniken fort-
entwickelt, ändern sich im Laufe der Zeit die kon-
kreten Voraussetzungen, deren Erfüllung im Rah-
men der Vorsorge nachzuweisen ist. Sie sind daher 
in angemessenen zeitlichen Abständen neu zu er-
mitteln und festzusetzen. 

 
2. Als Voraussetzung für die Anerkennung der Vor-

sorge bei Erteilung von 1. Teilerrichtungsgenehmi-
gungen gilt neben der bereits vorliegenden positiven 
Beurteilung der grundsätzlichen sicherheitstechni-
schen Realisierbarkeit des Entsorgungszentrums 
durch Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) und 
Strahlenschutzkommission (SSK) vom 20. Oktober 
1977 das Erreichen der folgenden Fortschritte bei 
der Verwirklichung des integrierten Entsorgungskon-
zepts nach Maßgabe des Anhangs II: 
a) Vorauswahl eines oder mehrerer grundsätzlich 

geeigneter Standorte für ein externes Zwischen-
lager, soweit nicht eine Zwischenlagerung am 
Standort des Kernkraftwerks gewährleistet ist, 
oder für eine Wiederaufarbeitungsanlage. 

b) Positive Beurteilung der grundsätzlichen sicher-
heitstechnischen Realisierbarkeit der Zwischen-
lagerung von bestrahlten Brennelementen in ex-
ternen Zwischenlagern über einen Zeitraum von 
mindestens 20 Jahren durch RSK und SSK. 

c) Fortführung des laufenden Planfeststellungsver-
fahrens sowie Fortschritte bei der Erkundung und 
Erschließung eines Endlagers. 

 
3. Ab 1. Januar 1985 wird als zusätzliche Vorausset-

zung für die Erteilung von 1. Teilerrichtungsgeneh-
migungen verlangt, daß im Zuge der Errichtung einer 
oder mehrerer Wiederaufarbeitungsanlagen oder ei-
ner oder mehrerer Anlagen zur Behandlung be-
strahlter Brennelemente zur Endlagerung ohne Wie-
deraufarbeitung die Vorauswahl eines Standortes für 
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eine dieser Anlagen getroffen worden ist. 
 
 
 
Anhang II 
zu den "Grundsätzen zur Entsorgungsvorsorge für 
Kernkraftwerke" 
 
Beschluß der Regierungschefs von Bund und 
Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwerke 
Vom 28. September 1979 
 
1. Die Regierungschefs von Bund und Ländern neh-

men den Bericht des von ihnen am 6. Juli 1979 ein-
gesetzten Staatssekretärsausschusses zur Entsor-
gung der Kernkraftwerke zur Kenntnis und stimmen 
der Berechnung des Zwischenlagerbedarfs für ab-
gebrannte Brennelemente bis zum Jahre 2000 zu. 
Sie bekräftigen den Grundsatz, daß die sichere Ge-
währleistung der Entsorgung der Kernkraftwerke 
eine der unabdingbaren Voraussetzungen für die 
weitere Nutzung und für den weiteren begrenzten 
Ausbau der Kernenergie bildet. 

 
2. Die Regierungschefs von Bund und Ländern stim-

men darin überein, daß die Wiederaufarbeitung der 
bestrahlten Brennelemente mit Rückführung der un-
verbrauchten Kernbrennstoffe und Endlagerung der 
Wiederaufarbeitungsabfälle nach dem heutigen 
Stand von Wissenschaft und Technik sicherheits-
technisch realisierbar ist und die notwendige Entsor-
gung der Kernkraftwerke unter den Gesichtspunkten 
der Ökologie wie auch der Wirtschaftlichkeit ge-
währleistet. Deshalb werden die Arbeiten zur Ver-
wirklichung des integrierten Entsorgungskonzepts 
fortgesetzt. 

 
3. Damit die notwendige und nach dem Bericht des 

Staatssekretärsausschusses mögliche Zwischen-
lagerung bestrahlter Brennelemente auf einen mög-
lichst kurzen Zeitraum begrenzt wird, muß darauf 
hingewirkt werden, daß eine Wiederaufarbeitungs-
anlage so zügig errichtet werden kann, wie dies un-
ter Beachtung aller in Betracht kommender Ge-
sichtspunkte möglich ist. Die Regierungschefs kom-
men deshalb überein, daß die Arbeiten für das inte-
grierte Entsorgungskonzept auf der Grundlage der 
bereits erzielten Forschungs- und Entwicklungser-
gebnisse durch Untersuchungen, Gutachten von 
Sachverständigen sowie Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten - auch mit dem Ziel der sicherheits-
technischen Optimierung - unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des Gorleben-Symposiums unter 
Federführung des Bundes fortgeführt werden; in 
diese Arbeiten sind Untersuchungen über Kapazitä-
ten und Standortkriterien von Wiederaufarbeitungs-
anlagen einzubeziehen. 

 
4. Gleichzeitig werden auch andere Entsorgungstechni-

ken, wie zum Beispiel die direkte Endlagerung von 
abgebrannten Brennelementen ohne Wiederaufar-
beitung, auf ihre Realisierbarkeit und sicherheits-
technische Bewertung untersucht; diese Untersu-
chungen werden so zügig durchgeführt, daß ein ab-
schließendes Urteil darüber, ob sich hieraus ent-
scheidende sicherheitsmäßige Vorteile ergeben 
können, in der Mitte der 80er Jahre möglich wird. 

 
5. Die Regierungschefs von Bund und Ländern kom-

men überein, daß unter Federführung des Bundes 
der Bund/Länder-Ausschuß für Atomkernenergie die 
in Nummer 3 und 4 genannten Arbeiten begleitet, 
damit der Sachverstand und die Erfahrung der atom-
rechtlichen Genehmigungsbehörden der Länder bei 
der weiteren Entwicklung der Entsorgungsmöglich-
keiten berücksichtigt werden. 

 

6. Die Regierungschefs von Bund und Ländern begrü-
ßen die Bereitschaft der Landesregierung von Nie-
dersachsen, die Errichtung eines Endlagers in Gor-
leben zuzulassen, sobald die Erkundung und berg-
männische Erschließung des Salzstockes ergibt, 
daß dieser für eine Endlagerung geeignet ist. 

 Die Erkundung und bergmännische Erschließung 
des Salzstockes Gorleben wird deshalb zügig voran-
geführt, so daß die für die notwendigen Entschei-
dungen erforderlichen Kenntnisse über den Salz-
stock in der zweiten Hälfte der 80er Jahre vorliegen. 
Zu diesem Zweck wird das laufende Planfeststel-
lungsverfahren für ein Endlager im Salzstock Gorle-
ben fortgeführt und ggf. auf alle in Betracht kom-
menden Endlagerarten ausgedehnt. 

 
7. Die oberirdischen Fabrikationsanlagen für die eine 

oder andere Entsorgungstechnik sowie die Anlagen 
des Bundes zur Sicherstellung und Endlagerung der 
radioaktiven Abfälle werden spätestens zum Ende 
der 90er Jahre betriebsbereit gemacht. 

 
8. Es besteht Einvernehmen, daß für eine Übergangs-

zeit die Zwischenlagerungsmöglichkeiten ausgebaut 
werden müssen. Die Regierungschefs von Bund und 
Ländern begrüßen, daß die Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen weiterhin bereit ist, ein externes 
Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente aus 
Leichtwasser-Reaktoren zu übernehmen und dabei 
davon ausgeht, daß zum Zeitpunkt der ersten Einla-
gerung von abgebrannten Brennelementen die Auf-
nahmefähigkeit des Salzstockes in Gorleben gesi-
chert erscheint und die Entscheidung über die anzu-
wendende Entsorgungs-technik positiv getroffen ist. 

 Sie begrüßen die Bereitschaft auch der Landesre-
gierung von Niedersachsen, ein externes Zwischen-
lager aufzunehmen. 

 Sie nehmen mit Befriedigung zur Kenntnis, daß 
einige Länder auch durch Zulassung von Kompakt-
lagern einen Beitrag zur Entsorgungsvorsorge leis-
ten. 

 Sie stimmen überein, daß die Errichtung weiterer 
externer Zwischenlager im Laufe der 90er Jahre 
notwendig werden kann; sie werden dann alles tun, 
um die Errichtung weiterer Zwischenlager zu ge-
währleisten. 

 
9. Die Regierungschefs von Bund und Ländern stellen 

fest, daß mit diesem Beschluß die am 6. Mai 1977 
von ihnen festgelegten "Grundsätze zur Entsor-
gungsvorsorge für Kernkraftwerke" im Kern bestätigt 
sind. Der Bund/Länder-Ausschuß für Atomkernener-
gie wird beauftragt, entsprechend dem vorstehenden 
Beschluß zu Nummern 1 bis 8 die Entsorgungs-
grundsätze anzupassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktioneller Hinweis: 
BfS bemüht sich, fehlerfreie Texte zur Verfügung zu stel-
len, übernimmt jedoch keine Haftung. Bei Rechtsakten 
sind die in den amtlichen Publikationsorganen des Bundes 
auf Papier veröffentlichten Fassungen verbindlich. 


